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Sperrfrist: Dienstag, 14. Juni 2016, 11:15 Uhr 
Ballungszentren 
Empfehlungen für die Grossstadtkantone BS, GE und ZH  
auf Basis der Publikation «Neue Massstäbe für die Alterspflege» 
 

Organisation 

_ Die Metropolen BS, GE und ZH weisen grosse Unterschiede im Angebot von ambulanten und 
stationären Pflegeeinrichtungen auf. Während der Kanton ZH mit 260 Betten pro 80-Jährigen 
und Älteren mehr Pflegeheimplätze aufweisen als der Schweizer Durchschnitt (233), liegt dieser 
Wert im Kanton BS mit 225 Betten ungefähr im Durchschnitt und im Kanton GE mit 166 Betten 
deutlich tiefer. Das Spitex-Angebot pro tausend Einwohner ist in den Kantonen BS (3,0) und GE 
(3,4) rund doppelt so hoch wie im Kanton Zürich (1,6) (vgl. Abbildung 4, Studie S. 30; Tabelle 2, 
Studie S. 26).  

_ Der Anteil der Pflegeheimbewohner, die weniger als 60 Minuten pro Tag oder gar keine Pflege 
benötigen und somit Kandidaten für ambulante Behandlung sind, unterscheidet sich in den drei 
Kantonen mit grossen Städten erheblich: Im Kanton GE liegt der Anteil im Pflegeheim betreuter 
Leichtpflegebedürftiger mit 9% weit unter dem Schweizer Durchschnitt von 30%, der Kanton BS 
mit 31% liegt im Benchmark, während der Kanton ZH mit 39% deutlich darüber liegt (vgl. Tabel-
le 2, Studie S. 26). 

_ Auch der Umgang mit Vorgaben bezüglich Pflegebetten unterscheidet sich teilweise deutlich: 
Wer im Kanton ZH die Bedingungen für eine Betriebsbewilligung erfüllt, kann ein Alters- und 
Pflegeheim eröffnen. Im Kanton GE können nur Patienten mit einem Pflegebedarf von über 80 
Minuten pro Tag in ein Pflegeheim aufgenommen werden (vgl. Studie S. 28). 

 

Kosten 

Die Pflegekosten in den städtisch geprägten Kantonen sind erwartungsgemäss etwas höher als im 
Schweizer Durchschnitt: Im Kanton ZH betragen sie 117%, in den Kantonen BS und GE je 124%. 
Die Gründe für diese relativ hohen Kosten sind unterschiedlich: 

_ Die Lohnkosten pro Vollzeitstelle sind im Kanton GE besonders hoch und liegen 38% über dem 
Schweizer Durchschnitt, während sie im Kanton ZH nur 7% höher sind. Im Kanton BS entspre-
chen die Lohnkosten ungefähr dem Schweizer Durchschnitt. Diese Unterschiede lassen sich we-
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niger mit den lokalen Lohngefügen als mit der Verhandlungsstärke der Sozialpartner erklären 
(vgl. Abbildung 8, Studie S. 52). 

_ Die Sachkosten pro Bett liegen in Schweizer Durchschnitt bei 25’000 Fr im Jahr. Am teuersten 
sind sie im Kanton BS und betragen 33’000 Fr., also das Dreifache der entsprechenden Ausgaben 
im Kanton AI. Damit sind die Sachkosten im Kanton BS 7% höher als im Kanton GE und 12% als 
im Kanton ZH (vgl. Abb. 9, Studie S. 56ff).  

_ Im Kanton GE werden zwar weniger, dafür eher schwerpflegebedürftige Personen mit hohem 
Betreuungsaufwand stationär betreut (vgl. Tabelle 7, Studie S. 60). 

 

Finanzierung 

_ Die meisten Kantone zahlen unterschiedliche Beiträge für Spitex-Anbieter mit oder ohne Versor-
gungspflicht, also die Pflicht, alle Patienten unabhängig von ihrem Pflegebedarf oder Wohnort 
innerhalb des Versorgungsgebiets zu behandeln. Die Finanzierung dieses Auftrags ist jedoch oft 
intransparent. Im Kanton ZH, wo die Gemeinden für die ambulante Pflege verantwortlich sind, 
hat die Gesundheitsdirektion Transparenz über die Stundenkosten der selbstständigen Pflege-
fachpersonen und der Spitex-Organisationen mit oder ohne Versorgungspflicht geschaffen. Die 
Gemeinden haben damit ein Instrument in der Hand, um das kantonale Kostenniveau abzuschät-
zen, die Effizienz ihrer Leistungserbringer zu prüfen und ihre Leistungsverträge allenfalls neu zu 
verhandeln (vgl. Studie S. 110). 

_ Bezüger von Ergänzungsleistungen (EL): Der Anteil von Pflegeheimpensionären mit EL ist in den 
Kanton GE (70%) und BS (59%) substanziell höher im Schweizer Durchschnitt, der bei 52% liegt. 
Finanzierungsmodelle für betreutes Wohnen könnten Abhilfe schaffen: So hat beispielsweise der 
Kanton GR in Dezember 2015 das kantonale Krankenpflegegesetz angepasst, um erhöhte EL-
Beiträge für betreutes Wohnen zu ermöglichen. Der Kanton JU prüft ähnliche Massnahmen. Da-
bei ist es wichtig, die Beiträge so hoch anzusetzen, dass entsprechende Angebote von den Pflege-
bedürftigen finanziert werden können, jedoch tief genug, um eine künstliche Nachfrage von Per-
sonen zu vermeiden, die sonst zu Hause mit Spitex gepflegt werden könnten (vgl. Studie S. 73).  

  



 

Zusatzinformationen für die Regionen 14. Juni 2016 Seite 3 

 

 
Rotbuchstrasse 46 T + 41 44 445 90 00 
CH-8037 Zürich  F + 41 44 445 90 01 www.avenir-suisse.ch 

 

  



 

Zusatzinformationen für die Regionen 14. Juni 2016 Seite 4 

 

 
Rotbuchstrasse 46 T + 41 44 445 90 00 
CH-8037 Zürich  F + 41 44 445 90 01 www.avenir-suisse.ch 

 


